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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, 
Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung) 04.09.2023 Ö 

Stadtvertretung (Entscheidung) 14.09.2023 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 

A. Die Stadtvertretung Kröpelin beschließt, die Ertüchtigung des Sportplatzes 
Schulstraße auch ohne Fördermittel zu bauen. 

B. Die Stadtvertretung Kröpelin beschließt, die Ertüchtigung des Sportplatzes 
Schulstraße nur bei Bereitstellung von Fördermitteln zu bauen. 

Sachverhalt 
 
Bezugnehmend auf die Beschlussvorlage BV/2022/986 wurde zum 30.11.2022 eine 
entsprechende Anmeldung von Fördermitteln beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur M-V, Sachgebiet Sportangelegenheiten, gestellt. 
 
Mit Ablauf des 31.12.2022 ist die Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus 
(Sportstättenbaurichtlinie – SportstbRL M-V) ausgelaufen. Die neue Förderperiode ist 
gestartet, hat aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Förderrichtlinie. Somit ist ungewiss, 
wie eine zukünftige Förderung aussieht. 
 
Das Angebot der Rostocker Garten-, Landschafts- und Sportplatz GmbH wurde aktualisiert. 
Sie beläuft sich auf eine Angebotssumme von 1.310.785,00 Euro. 
 
Im Haushalt 2023 sind Mittel für die Ertüchtigung wie folgt eingestellt: 
211000-4410-785322 Erneuerung Laufbahn       600.000,00 € 
424000-4410-785322 Erneuerung Laufbahn       600.000,00 € 
Übertragene Mittel aus 2022                                  16.615,04 €       
Somit stehen Mittel in Höhe von 1.216.615,04 Euro zur Verfügung und sind für diese 
Maßnahme gebunden. 
Finanzielle Auswirkungen 
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Von: Jana Schmidt
Gesendet: 29.11.2022 17:50
An: "'karin.gruebler@sm.mv-regierung.de'" <karin.gruebler@sm.mv-regierung.de>
Betreff: Antrag auf Fördermittel nach der Sportstättenbaurichtlinie M-V
Anlagen: doc00204820221129173505.pdf

Sehr geehrte Frau Grübler,
 
wie bereits auf der 4. Kommunalen Sportkonferenz am 20.09.2022 besprochen, plant die Stadt Kröpelin 
die Ertüchtigung des Sportplatzes in der Schulstraße der Stadt Kröpelin.
 
Anbei erhalten Sie vorab die entsprechenden Unterlagen. Die Unterlagen sind mit der Post auf dem Weg 
zu Ihnen.
 
Für Fragen und/oder einer Terminvereinbarung stehe ich Ihnen ab dem 07.12.2022 gerne wieder zur 
Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Jana Schmidt
Bauamtsleiterin
 
Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1
18236 Kröpelin
Tel. 038292/851-40
Fax 038292/851-10
jana.schmidt@stadt-kroepelin.de
www.stadt-kroepelin.de
 
Diese E-Mail ist nur für die adressierte Person bzw. Firma bestimmt. Sie kann vertrauliche bzw. rechtlich 
geschützte Informationen enthalten. Jede Weiterleitung, Verbreitung oder Verwendung durch andere 
Personen als den beabsichtigten Empfänger ist untersagt. Falls Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit dem Absender auf und löschen Sie sie von Ihrem 
Computer. 
 
This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may 
contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If 
the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for 
delivering the message to the intended recipient, we hereby give notice that any dissemination, 
distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in 
error, please delete the message and notify us immediately.
 























































































 

Hausanschrift: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport 
 Mecklenburg-Vorpommern  Telefon: (0385) 588-0 Internet: www.sozial-mv.de 
 Werderstraße 124, 19055 Schwerin  Telefax: (0385) 588-9700 E-Mail: poststelle@sm.mv-regierung.de 
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Ministerium  
für Soziales, Gesundheit und Sport 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern  
 Postfach, 19048 Schwerin  

 Stadt Kröpelin 
Der Bürgermeister 
Bauamtsleiterin Jana Schmidt 
 
PA per E-Mail: 
jana.schmidt@stadt-kroepelin.de 

 

   

 

 

  

Bearbeitet von:  Sabine Krebs 

Telefon: 0385 588-19225 

E-Mail: Sabine.Krebs@sm.mv-regierung.de 

Az: IX-382-50.21-2023/001-006 

Schwerin, den 19.06.2023 

 
 
Neue ELER-Förderperiode 2023-2027  
Sportstättenförderung ELER-Kommunen 2023 
Ihr Informationsantrag vom 29.11.2022 
 
Bauvorhaben: Ertüchtigung des Sportsplatzes Schulstraße in der Stadt Kröpelin 
 
Zwischenbenachrichtigung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit oben genannten Schreiben beantragen Sie eine Sportstättenförderung mit ELER-
Mitteln gemäß Sportstättenbaurichtlinie für die neue ELER-Förderperiode 2023-2027. 
 
Das Fachreferat hat Ihren Informationsantrag unter dem o.g. Aktenzeichen zur weiteren 
Bearbeitung registriert.  
 
Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgte bisher dezentral durch die Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage sogenannter "Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum" 
(EPLR). Die Europäische Kommission hatte am 13. Februar 2015 das Entwicklungs-
programm für den ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern 2014–2020 geneh-
migt. Mit der Übergangsverordnung (EU) 2020/2220 vom 23. Dezember 2020 wurde die 
Förderperiode um zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert und mit zusätzlichen Finanzmit-
teln ausgestattet. Aufgrund dieser Verlängerung konnten viele der Projekte der Pro-
gramme zur Entwicklung des ländlichen Raums bis Ende 2025, so auch im Rahmen 
des Programms 7.4.f Sportstättenförderung, weitergeführt werden. 
 
Die Förderung von Sanierungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen in den 
ländlichen Räumen ist sowohl für kommunale Sportstätten als auch für vereinseigene 
Sportanlagen auch für die ELER-Förderperiode 2023-2027 vorgesehen. Die entspre-
chenden Rechtsgrundlagen und die Sportstättenbaurichtlinie M-V für die Umsetzung 
der zur Verfügung stehenden ELER-Mittel werden derzeit erarbeitet.  
 
Nach derzeitiger Einschätzung ist mit einem Förderbeginn des künftigen Sportstätten-
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programms für den Einsatz von ELER-Mitteln voraussichtlich im Förderjahr 2024 zu 
rechnen. 
 
Sobald die neue Sportstättenbaurichtlinie, die Projektauswahlkriterien und das Aus-
wahlverfahren für die ELER-Förderung 2023-2027 feststehen, werden Sie detailliert 
durch das Fachministerium informiert. In diesem Zuge werden alle Antragsteller Gele-
genheit erhalten, ihre Informationsanträge entsprechend anzupassen bzw. zu aktuali-
sieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Sabine Krebs 
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